
  
 

S:\PB\01 Organisation Schulbetrieb\Matura\23 24\Matura_Verordnung_Richtlinie 23 24 
17.10.2023.docx 

 - 1 -   

1 

Die Reifeprüfung für das  Schuljahr 2023 / 2024 

Ab dem Schuljahr 2015 / 2016 findet die Reifeprüfung mit neuen Regelungen statt. 
Die Reifeprüfung des ÖGP ist in der Verordnung  
„Nabídka maturitních předmětů ve školním roce 2023 / 2024 podle znění Rozhodnutí 
MŠMT s č. j. MSMT-29303/2020-7“ festgelegt . 

Die NRP besteht aus sieben Teilprüfungen: 

1.  Vorwissenschaftliche  Arbeit  
2.  Drei schriftliche Prüfungen (CJ, M, NJ) 
3.  Mündliche Prüfung - Tschechische Sprache und Literatur  
4.  Mündliche Prüfung (Unterrichtssprache Deutsch) 
5.  Mündliche Prüfung  

 
1. Die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) 

Die VWA ist dem Unterrichtsgegenstand SPSV zugeordnet. 

Die BetreuerInnensuche und die Anmeldung zu den Themen erfolgt im 1. 
Semester der 5. Klasse (November / Dezember).  

Die definitive Meldung (bzw. Abgabe der Erwartungshorizonte) für die 
Genehmigung eines Themas laut Zeitschiene VWA zu erfolgen. Die Schulleitung 
genehmigt dann das Thema bis Ende April.  

Die Arbeit (VWA) ist im Februar (Ende der 2. Woche)  des Maturajahres abzugeben. 
Nach der Korrektur gibt es eine Präsentation und Diskussion vor der 
Prüfungskommission (März – April des Maturajahres), die über die Beurteilung 
entscheidet.  

Formale Kriterien  

Bestandteile der Arbeit (fett ... verpflichtend) 

 Titelblatt (Thema, Forschungsfrage, Name des Verfassers, Name des 
Betreuers/der Betreurin) 

 Abstract (in Deutsch, ca. 1.000 - 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
 Vorwort (optional) 
 Inhaltsverzeichnis 
 Textteil: Einleitung - Hauptteil - Schluss  (ca. 22.500 - 60.000 Zeichen (inkl. 

Leerzeichen) 
 Literaturverzeichnis 
 Abbildungsverzeichnis (optional) 
 Abkürzungsverzeichnis (optional) 
 Glossar (optional) 
 Anhang (optional) 
 Begleit- und Betreuungsprotokoll 
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Umfang: 22.500 - 60.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen; exklusive Abstract, Vorwort, 
Inhalts-, Literatur-, Abkürzungsverzeichnis, Glossar, Anhang)  

Ausfertigung: 2-fach, gebunden (mindestens Ringbindung - keine Schnellhefter); 
außerdem als pdf-File auf VWA-Datenbank hochzuladen. Die Word-Version der 
VWA ist im jeweiligen Eduvidualkurs SPSV hochzuladen.  

VWA:   http://www.ahs-vwa.at 

2. Drei schriftliche Prüfungen 

Diese sind in der Regel standardisiert. Die Durchführung und  die 
Beurteilungskriterien werden vom bmbwf zentral vorgegeben (Ausnahme ist 
Tschechische Sprache, dieses Fach wird nach tschechischer Maturaverordnung 
geprüft).  

Prüfungsgebiete: 

 Deutsch 
 Mathematik 
 Tschechische Sprache 

 
Die Jahresnote des österreichischen Zeugnisses wird bei der Festlegung der 
schriftlichen Gesamtnote für die Klausurprüfung in Mathematik und Deutsch 
berücksichtigt. Bei der schriftlichen Klausur muss dafür ein Schwellenwert von 30% 
erreicht werden.  
 
Die Kompensation einer negativen Arbeit ist immer möglich, auch bei einer Leistung 

über der 30%-Schwelle und einer Jahresnote Befriedigend oder besser. D.h. wenn 

man mit der Gesamtnote Vier nicht zufrieden ist, kann man kompensieren. 

Die 30%-Regelung (oder 30 vH wie es in der Verordnung heißt) betrifft nur die 

schriftlichen Klausuren, nicht die mündlichen Prüfungen. 

 3. Mündliche Prüfung in Tschechischer Sprache und Literatur nach 

tschechischer Maturaverordnung  

Richtlinien werden von der Koordinatorin für tschechische Sprache bekanntgegeben. 

 

 

http://www.ahs-vwa.at/
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4. Mündliche Prüfung aus einem Fach, das in deutscher Sprache unterrichtet 

wurde. 

Das Fach ist laut interner Maturavorschrift frei wählbar. (Siehe Punkt 5 des Angebots 
der Maturafächer)  

Für die Fächer Physik, Informatik, Geschichte und Geografie ist der Besuch des 
dazugehörigen Seminars in der 6. Klasse eine (notwendige) Voraussetzung.  

Für das Fach Deutsch-Literatur als Prüfungsfach ist die Teilnahme am 
Wahlpflichtfach Voraussetzung. 

Die Note des Wahlpflichtfaches wird in die Gesamtnote der mündlichen Prüfung 
eingerechnet.  

5.  Eine  weitere mündliche Prüfung  

Das Fach ist laut interner Maturavorschrift, siehe Punkt 6, frei wählbar.  

Für die Fächer Chemie, Physik, Informatik, Geschichte, Bildnerische Erziehung, 
OSZ in tschechischer Sprache und Geografie ist der Besuch des jeweiligen 
Seminars in der 6. Klasse eine notwendige Voraussetzung, damit das jeweilige 
Fach zur Matura gewählt werden kann.  

Für das Fach Deutsch-Literatur und Latein als Prüfungsfach ist die Teilnahme am 
Wahlpflichtfach Voraussetzung. 

Die Note des Wahlpflichtfaches der Fächer Physik, Informatik, Geschichte und 
Geografie und Deutsche Literatur wird in die Gesamtnote der mündlichen Prüfung 
eingerechnet.  
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Ablauf der mündlichen Maturaprüfung 

Die Kandidatinnen und Kandidaten finden sich bitte pünktlich zum Termin der 

Vorbereitung (siehe Aushang) IM Prüfungsraum ein.  

Wenn die Kandidatinnen und Kandidaten später kommen, dann verringert sich die 

Vorbereitungszeit. 

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorbereitungszeiten für die Gegenstände, die 

nach tschechischer Prüfungsverordnung geprüft werden (CJ, OSZ, CH).  

Ablauf einer mündlichen Prüfung, die nach österreichischer 

Reifeprüfungsverordnung laufen: 

1. Der Kandidat/Die Kandidatin zieht im Beisein der Prüfungskommission aus einem 
Themenpool (dieser wird im Oktober des Prüfungsjahres festgelegt) zwei Themen, 
von denen er/sie eines abwählen kann. 

2. Der Prüfer / die Prüferin stellt dem Kandidaten / der Kandidatin eine Frage. 
3. Die Frage ist in der Vorbereitungszeit zu bearbeiten ( 20 -30 Minuten). 
4. Das Prüfungsgespräch dauert  10 bis maximal 15 Minuten.  

Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Mitglieder der Prüfungskommission Sie kennen, also 
stellen Sie sich bitte mit Namen vor.  

Beurteilung der mündlichen Prüfungen, die  nach österreichischer 
Reifeprüfungsverordnung laufen: 

Die Jahresnote des Faches (bzw. des Wahlpflichtfaches) wird in die Beurteilung 
eingerechnet. 

Prüfungskommission : 

1. Die/Der Vorsitzende ist die Schulleiterin oder der Schulleiter 
2. Der Klassenvorstand  
3. Die Lehrperson, die den Unterrichtsgegenstand in der betreffenden Klasse 

unterrichtet hat oder welche die abschließende Arbeit betreut hat 
4. Bei mündlichen Prüfungen und Kompensationsprüfungen eine fachkundige 

Lehrperson (Beisitzer / Beisitzerin) 

Für einen Beschluss der Prüfungskommission ist die Anwesenheit aller 
Kommissionsmitglieder und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. Stimmenthaltungen sind unzulässig. Bei Prüfungsgebieten der 
mündlichen Prüfung sowie bei mündlichen Kompensationsprüfungen der 
Klausurprüfung kommt den Prüfern oder Prüferinnen und dem Beisitzer oder der 
Beisitzerin jeweils gemeinsam eine Stimme zu.  
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Beurteilung der mündlichen Prüfungen, die  nach tschechischer 
Reifeprüfungsverordnung laufen: 

Prüfungskommission : 

1. Die/Der Vorsitzende wird von der Behörde ernannt 
2. Die Lehrperson, die den Unterrichtsgegenstand in der betreffenden Klasse 

unterrichtet hat  
3. eine fachkundige Lehrperson (Beisitzer / Beisitzerin) 

 

 

Allgemeines: 
Es kann nur ein Fach zur mündlichen Reifeprüfung gewählt werden, wenn das Fach 
auch besucht wurde (z.B. Deutsch Literatur) 
Die Zulassung zur Reifeprüfung ist nur mit einem positiven Abschlusszeugnis der 6. 
Klasse möglich (Wiederholungsprüfungen sind vor den schriftlichen Klausurarbeiten 
abzulegen).  
Im Falle einer negativen Beurteilung einer Klausurarbeit in Mathematik oder Deutsch 
kann vor der mündlichen Reifeprüfung nach Antrag eine  Kompensationsprüfung 
abgelegt werden. 

Für die Ausstellung eines österreichischen Maturazeugnisses ist es notwendig, 
dass die Teilprüfungen der Punkte 1, bis 5 abgelegt werden. Für die Ausstellung 
eines tschechischen Zeugnisses müssen die Punkte 1 bis 4 abgelegt werden. Die 
Prüfung nach Punkt 5 ist nach tschechischer Verordnung eine freiwillige Prüfung. 

 

Isabella Haleš  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


